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Entgeltordnung
zur Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 

(EOSchulBO)

Auf Grundlage des § 4 der Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO) erlässt der Landkreis Ilm-Kreis folgende Entgeltordnung:

§ 1 Entgeltpflicht

Der Landkreis erhebt für die außerschulische Benutzung von kreiseigenen Schulanlagen 
Benutzungsentgelt nach dieser Ordnung.

§ 2 Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist, wer mit dem Landkreis die Benutzung von Schulanlagen mit 
privatrechtlichem Benutzungsvertrag vereinbart. 
(2) Mehrere gemeinsame Benutzer sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Entgeltschuld 

Die Entgeltschuld entsteht mit Beginn des im Benutzungsvertrag bestimmten 
Benutzungszeitraumes. Unerheblich ist dabei die konkrete Wahrnehmung der vereinbarten 
Benutzungszeiten. Die Fälligkeit wird im Benutzungsvertrag bestimmt.

§ 4 Entgelthöhe

(1) Für die Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen werden folgende Entgelte erhoben:

Betrag pro angefan-
gene 60 min

Höchstbetrag pro Tag 
(8:00 bis 20:00 Uhr) 

a) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume 
bis 80m²

10,00 Euro 100,00 Euro

b) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume 
über 80m², Speiseräume, Multifunktionsräume 
sowie Aula mit Bestuhlung

18,00 Euro 180,00 Euro

c) Schulhöfe 7,50 Euro 75,00 Euro

(2) Nach mehrtägigen und Wochenendveranstaltungen wird eine zusätzliche Reinigungspauschale 
in folgender Höhe erhoben:
a) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume bis 80m² mit 50,00 Euro
b) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume über 80m², Speiseräume, Multifunktionsräume 

sowie Aula jeweils mit Bestuhlung mit 85,00 Euro
c) WC-Anlage mit 70,00 Euro
d) Flure mit 80,00 Euro sowie
e) An- und Abfahrtskosten mit 25,00 Euro pro Einsatz.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit fallen zusätzlich folgende tarifliche Zuschläge an:
- Nachtarbeit (20:00 Uhr - 6:00 Uhr): 25 %
- Sonntagsarbeit (0:00 Uhr - 24:00 Uhr): 50 %
- Arbeit an gesetzlichen Feiertagen: 125 %.
(3) Für Einzelveranstaltungen, die auf Grund ihrer Art oder Dauer eine in den vorgenannten 
Absätzen nicht geregelte Benutzung darstellen, setzt der Landkreis ein Benutzungsentgelt in 
Anlehnung an die bestehenden Raumkategorien und deren bestehende Entgeltsätze fest.



Seite 2 von 2

(4) Die entgeltrelevante Benutzungsdauer berechnet sich nach der vereinbarten Benutzungszeit 
der jeweiligen Benutzung.
(5) Die in § 4 dieser Entgeltordnung bestimmten Entgelte beinhalten keine gesetzliche 
Umsatzsteuer. Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises der Umsatzsteuer unterliegen 
sollten, erhöht sich das zu entrichtende Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe.

§ 5 Entgeltfreiheit

(1) Die entgeltfreie Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen wird gewährt für:
a) die staatlichen Schulen im Landkreis zu Unterrichtszwecken und schulischen Veranstaltungen
b) nach dem Thüringer Schulgesetz zur Mitwirkung an der Gestaltung des Schulwesens 

bestimmte Institutionen, soweit sie Aufgaben im Rahmen ihrer gesetzlich geregelten 
Zuständigkeit wahrnehmen

c) nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises
d) gemeinnützige Vereine
e) Schulfördervereine
f) Blutspendedienste
g) Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
h) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis geförderten Jugendhilfe im 

Rahmen des Jugendförderplanes
i) für Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck der SchulBO entsprechen.

Den Nachweis der Entgeltfreiheit auf Grund vorstehender Aufzählungen hat der jeweilige Benutzer 
bei Antragstellung zu erbringen. 
(2) Die Reinigungspauschale nach § 4 Absatz 2 ist von der Entgeltfreiheit ausgeschlossen.

§ 6 Ausfallentschädigung

(1) Die Nichtdurchführung einer vertraglich vereinbarten Benutzung ist spätestens 5 Arbeitstage 
vor dem Termin beim Landkreis anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird eine 
Ausfallentschädigung in Höhe von 50 % des vereinbarten Benutzungsentgelts erhoben. Bereits 
gezahlte Entgelte werden auf Antrag in Höhe von 50 % erstattet.
(2) Ist eine Schließung der Schulanlage ohne Verschulden des Benutzers notwendig, werden 
bereits gezahlte Entgelte für den Zeitraum, an dem die tatsächliche Benutzung nicht möglich war, 
erstattet. Dies gilt nicht, wenn für die Schließung Umstände höherer Gewalt maßgeblich waren.

§ 7 Gleichstellungsbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 8 Inkrafttreten

Die Entgeltordnung zur Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises tritt 
am 1. August 2025 in Kraft.

Arnstadt, den 26. Juni 2025

Petra Enders - Siegel - 
Landrätin


